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Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Schäden im Zusammenhang mit 
den Unwetterereignissen im Juli dieses Jahres 
 
 
Durch Unwetter Ende Juni und Mitte Juli dieses Jahres sind in Teilen von Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Sachsen katastrophale Schäden durch Hochwas-
ser entstanden. Die Beseitigung dieser Schäden wird bei vielen Steuerpflichtigen zu erheb-
lichen finanziellen Belastungen führen.  
Mit Hilfsaktionen, Spenden und ehrenamtlichem Engagement werden die vom Hochwasser 
Betroffenen derzeit vielfach unterstützt. Es ist daher angezeigt, die länderübergreifende 
Hilfsbereitschaft auch durch steuerliche Maßnahmen zu flankieren. 
In Abstimmung mit Bund und Ländern gilt Folgendes:  
 
1. Nachweis steuerbegünstigter Zuwendungen 

 

 Statt einer Zuwendungsbestätigung genügt als Nachweis der Zuwendungen, die bis 
zum 31. Oktober 2021 zur Hilfe in Katastrophenfällen auf ein für den Katastro-
phenfall eingerichtetes Sonderkonto einer inländischen juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts, einer inländischen öffentlichen Dienststelle oder eines inländi-
schen amtlich anerkannten Verbandes der freien Wohlfahrtspflege einschließlich 
seiner Mitgliedsorganisationen eingezahlt oder bis zur Einrichtung des Sonderkon-
tos auf ein anderes Konto der genannten Zuwendungsempfänger eingezahlt wer-
den, der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstitutes 
(z. B. der Kontoauszug, Lastschrifteinzugsbeleg oder der PC-Ausdruck bei Online-
Banking). Wird die Zuwendung über ein als Treuhandkonto geführtes Konto eines 
Dritten auf eines der genannten Sonderkonten eingezahlt, genügt als Nachweis der 
Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung des Kreditinstituts des Zuwen-
denden zusammen mit einer Kopie des Bareinzahlungsbelegs oder der Buchungs-
bestätigung des Kreditinstituts des Dritten (§ 50 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStDV).  

 
Bei Zuwendungen zur Hilfe in Katastrophenfällen, die bis zum 31. Oktober 2021 
über ein Konto eines Dritten an eine inländische juristische Person des öffentlichen 
Rechts, an eine inländische öffentliche Dienststelle oder an eine nach § 5 Abs. 1 
Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreite Körperschaft, Personenverei-
nigung oder Vermögensmasse geleistet werden, genügt als Nachweis eine auf den 
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jeweiligen Zuwendenden ausgestellten Zuwendungsbestätigung des Zuwendungs-
empfängers, wenn das Konto des Dritten als Treuhandkonto geführt wurde, die Zu-
wendungen von dort an den Zuwendungsempfänger weitergeleitet wurden und die-
sem eine Liste mit den einzelnen Zuwendenden und ihrem jeweiligen Anteil an der 
Zuwendungssumme übergeben wurde (§ 50 Abs. 5 EStDV). 
 
Die für den Nachweis jeweils erforderlichen Unterlagen sind vom Zuwendenden auf 
Verlangen der Finanzbehörde vorzulegen und im Übrigen bis zum Ablauf eines Jah-
res nach Bekanntgabe der Steuerfestsetzung aufzubewahren (§ 50 Abs. 8 EStDV). 

 
1.1 Spendenaktionen von steuerbegünstigten Körperschaften für durch das 

Hochwasser in Deutschland geschädigte Personen 
 

Einer gemeinnützigen Körperschaft ist es grundsätzlich nicht erlaubt, Mittel für steu-
erbegünstigte Zwecke zu verwenden, die sie nach ihrer Satzung nicht fördert (§ 55 
Abs. 1 Nr. 1 AO). Ruft eine gemeinnützige Körperschaft, die nach ihrer Satzung kei-
ne hier in Betracht kommenden Zwecke wie insbesondere mildtätige Zwecke ver-
folgt (z. B. Sportverein, Musikverein, Kleingartenverein oder Brauchtumsverein), zu 
Spenden zur Hilfe für die Opfer des Hochwassers auf und kann sie die Spenden 
nicht zu Zwecken, die sie nach ihrer Satzung fördert, verwenden, gilt Folgendes: 

 
Es ist unschädlich für die Steuerbegünstigung einer Körperschaft, die nach ihrer 
Satzung keine z. B. mildtätigen Zwecke fördert oder regional gebunden ist, wenn sie 
Mittel, die sie im Rahmen einer Sonderaktion für die Hilfe für Opfer des Hochwas-
sers erhalten hat, ohne entsprechende Änderung ihrer Satzung unmittelbar selbst 
für den angegebenen Zweck verwendet. Die Körperschaft hat bei der Förderung 
mildtätiger Zwecke die Bedürftigkeit der unterstützten Person oder Einrichtung 
selbst zu prüfen und zu dokumentieren. Bei materiellen und finanziellen Hilfen reicht 
es aus, wenn die wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit der unterstützten Person glaubhaft 
gemacht wird. Bei Hilfen bis zu einem Wert von 5.000 € darf die wirtschaftliche 
Hilfsbedürftigkeit geschädigter Personen unterstellt werden. 
 
Unterstützungsleistungen außerhalb der Verwirklichung gemeinnütziger oder mildtä-
tiger Zwecke, z. B. in den betrieblichen Bereich an von dem Hochwasser besonders 
betroffene Unternehmen, Selbständige oder an entsprechende Hilfsfonds der Kom-
munen sind insoweit nicht begünstigt. 
 
Alternativ reicht es aus, wenn die Spenden entweder an eine steuerbegünstigte 
Körperschaft, die z. B. mildtätige Zwecke verfolgt, oder an eine inländische juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts bzw. eine inländische öffentliche Dienststelle 
zur Hilfe für die Opfer des Hochwassers weitergeleitet werden. Die gemeinnützige 
Einrichtung, die die Spenden gesammelt hat, muss entsprechende Zuwendungsbe-
stätigungen für Spenden bescheinigen, die sie für die Hilfe für Opfer des Hochwas-
sers erhält und verwendet. Auf die Sonderaktion ist in der Zuwendungsbestätigung 
hinzuweisen. 
 

1.2 Maßnahmen steuerbegünstigter Körperschaften für durch das Hochwasser 
geschädigte Personen 
 
Neben der Verwendung der eingeworbenen Spendenmittel (Tz. 1.1.) ist es aus-
nahmsweise auch unschädlich für die Steuerbegünstigung der Körperschaft, wenn 
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sie sonstige bei ihr vorhandene Mittel, die keiner anderweitigen Bindungswirkung 
unterliegen, ohne Änderung der Satzung zur Unterstützung für Hilfe für Opfer des 
Hochwassers einsetzt. Gleiches gilt für die Überlassung von Personal und von 
Räumlichkeiten. 
 
Bei materiellen und finanziellen Hilfen reicht es aus, wenn die wirtschaftliche Hilfs-
bedürftigkeit der unterstützten Person glaubhaft gemacht wird. Bei Hilfen bis zu ei-
nem Wert von 5.000 € darf die wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit geschädigter Perso-
nen unterstellt werden. 
 
Unterstützungsleistungen außerhalb der Verwirklichung gemeinnütziger oder mildtä-
tiger Zwecke, z. B. in den betrieblichen Bereich an von dem Hochwasser besonders 
betroffene Unternehmen, Selbständige oder an entsprechende Hilfsfonds der Kom-
munen sind insoweit nicht begünstigt. 
 
Werden vorhandene Mittel an andere steuerbegünstigte Körperschaften, die z. B. 
mildtätige Zwecke verfolgen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Unter-
stützung von Opfern des Hochwassers stehen, oder an eine inländische juristische 
Person des öffentlichen Rechts bzw. eine inländische öffentliche Dienststelle zu die-
sem Zweck weitergeleitet, ist dies nach § 58 Nr. 1 AO unschädlich für die Steuerbe-
günstigung der Körperschaft.  

 
1.3.  Steuerliche Behandlung von Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen  

 
1.3.1.  Zuwendung als Sponsoring-Maßnahme  

 
Die Aufwendungen des Steuerpflichtigen zur Unterstützung für Opfer des Hochwas-
sers sind nach den Maßgaben des BMF-Schreibens vom 18. Februar 1998 (BStBl I 
Seite 212) zum Betriebsausgabenabzug zuzulassen. Aufwendungen des sponsern-
den Steuerpflichtigen sind danach Betriebsausgaben, wenn der Sponsor wirtschaft-
liche Vorteile, die in der Sicherung oder Erhöhung seines unternehmerischen Anse-
hens liegen können, für sein Unternehmen erstrebt. Diese wirtschaftlichen Vorteile 
sind u. a. dadurch erreichbar, dass der Sponsor öffentlichkeitswirksam (z. B. auf Bit-
te um Unterstützung durch die Gemeinde, durch Berichterstattung in Zeitungen, 
Rundfunk, Fernsehen, Internet usw.) auf seine Leistungen aufmerksam macht. 
 

1.3.2.  Zuwendungen an Geschäftspartner  
 
Wendet der Steuerpflichtige seinen von dem Hochwasser unmittelbar und nicht un-
erheblich negativ betroffenen Geschäftspartnern zum Zwecke der Aufrechterhaltung 
der Geschäftsbeziehungen in angemessenem Umfang unentgeltlich Leistungen aus 
seinem Betriebsvermögen zu, sind die Aufwendungen in voller Höhe als Betriebs-
ausgaben abziehbar. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG ist insoweit aus Billigkeitsgrün-
den nicht anzuwenden. Entsprechendes gilt für Zuwendungen, für die kein Abzug 
nach § 10b EStG möglich ist, an öffentlich-rechtliche Körperschaften zur Berufsver-
tretung (z.  B. Berufskammern und Innungen) im Rahmen von Spendenaufrufen zu-
gunsten der von dem Hochwasser unmittelbar und nicht unerheblich negativ be-
troffenen Berufsangehörigen. 
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1.3.3.  Sonstige Zuwendungen 
 
Erfüllt die Zuwendung des Steuerpflichtigen unter diesen Gesichtspunkten nicht die 
Voraussetzungen für den Betriebsausgabenabzug, so ist aus allgemeinen Billig-
keitserwägungen die Zuwendung von Wirtschaftsgütern oder sonstigen betrieblichen 
Nutzungen und Leistungen (nicht hingegen Geld) des Steuerpflichtigen aus einem 
inländischen Betriebsvermögen an durch das Hochwasser unmittelbar und nicht un-
erheblich geschädigte Personen oder mit der Bewältigung des Hochwassers befass-
te Unternehmen und Einrichtungen (einschließlich der juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts) als Betriebsausgabe zu behandeln, die ohne Rücksicht auf § 4 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG abgezogen werden darf. Dies gilt für Zuwendungen des 
Steuerpflichtigen im Rahmen der unmittelbaren Gefahrenabwehr oder der allgemei-
nen Aufräumarbeiten, die bis zum 31. Oktober 2021 erfolgen.  
 

1.3.4. Behandlung der Zuwendungen im betrieblichen Bereich beim Empfänger  
 
In den Fällen der Tzn. 1.3.1 bis 1.3.3 sind die Zuwendungen im betrieblichen Be-
reich beim Empfänger gemäß § 6 Abs. 4 EStG als Betriebseinnahme mit dem ge-
meinen Wert anzusetzen. 
 
 

2. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Lohnsteuer  
 
2.1. Unterbringung von Geschädigten in Einrichtungen, die zum Betriebsvermögen 

eines Betriebs gewerblicher Art gehören  
 

Die vorübergehende Nutzung von zu einem Betrieb gewerblicher Art gehörenden 
Betriebsvermögen zugunsten von durch die Katastrophe betroffenen Personen führt 
aus Billigkeitsgründen nicht zu einer gewinnwirksamen Überführung ins Hoheits-
vermögen und somit nicht zur Aufgabe des Betriebs gewerblicher Art. Für die Zeit-
spanne bis zur (Wieder)Nutzung der Unterbringungsmöglichkeit zu ihrem ursprüng-
lichen Zweck (z. B. als Sporthalle) ist das Einkommen des Betriebs gewerblicher Art 
aber insoweit mit Null anzusetzen. Ein tatsächlicher Verlustausgleich des Betriebs 
gewerblicher Art durch die juristische Person des öffentlichen Rechts für diese Zeit-
spanne ist nicht als Zugang zum steuerlichen Einlagekonto zu behandeln. In der Zeit 
der „Nullstellung“ wird im Übrigen auch kein Steuertatbestand des § 20 Abs. 1 Nr. 
10 Buchst. b EStG realisiert. 

 
2.2. Lohnsteuer 

 

2.2.1 Unterstützung an Arbeitnehmer 

 

 Beihilfen und Unterstützungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer können 
nach R 3.11 LStR steuerfrei sein. R 3.11 Abs. 2 LStR ist auf Unterstützungen, die 
geschädigte Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber erhalten, mit folgender Maßgabe 
anzuwenden: 
 
- die in R 3.11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 LStR genannten Voraussetzungen brau-

chen nicht vorzuliegen, 
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- die Unterstützungen sind bis zu einem Betrag von 600 € je Kalenderjahr steuer-
frei. Der 600 € übersteigende Betrag gehört nicht zum steuerpflichtigen Arbeits-
lohn, wenn unter Berücksichtigung der Einkommens- und Familienverhältnisse 
des Arbeitnehmers ein besonderer Notfall vorliegt. Im Allgemeinen kann bei vom 
Hochwasser betroffenen Arbeitnehmern von einem besonderen Notfall ausge-
gangen werden. 

 
Auf Unterstützungen, die in Form von sonst steuerpflichtigen Zinsvorteilen oder in 
Form von Zinszuschüssen gewährt werden, ist die vorstehende Regelung ebenfalls 
anzuwenden. Zinszuschüsse und Zinsvorteile bei Darlehen, die zur Beseitigung von 
Schäden aufgenommen worden sind, sind deshalb ebenfalls nach R 3.11 Abs. 2 
LStR steuerfrei, und zwar während der gesamten Laufzeit des Darlehens. Voraus-
setzung hierfür ist, dass das Darlehen die Schadenshöhe nicht übersteigt.  
 
Vorteile aus einer erstmalig nach Eintritt des Hochwassers erfolgten  

 Nutzungsüberlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs an Arbeitnehmer, 
deren privates Kraftfahrzeug durch das Schadensereignis zerstört wurde, 

 Nutzungsüberlassung von Wohnungen oder von Unterkünften,  
 Gewährung von unentgeltlicher Verpflegung an Arbeitnehmer und deren An-

gehörige, oder 
 anderen Sachzuwendung aus Nutzungsüberlassung 

sind bis zum 31. Oktober 2021 in die vorstehenden Regelungen einzubeziehen.  
 
Die vorstehend genannten begünstigten Zuschüsse und Sachzuwendungen sind 
insgesamt nur bis zu einem Betrag in Höhe des Schadens steuerfrei. 
 
Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen (§ 4 Abs. 2 Nr. 4 
Satz 1 LStDV); dabei ist auch zu dokumentieren, dass der die Leistung empfan-
gende Arbeitnehmer durch das Hochwasser zu Schaden gekommen ist. 
 

2.2.2 Arbeitslohnspende 
 
 Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des Arbeitslohns oder auf 

Teile eines angesammelten Wertguthabens 
 

a) zugunsten einer Beihilfe des Arbeitgebers an vom Hochwasser betroffene Ar-
beitnehmer des Unternehmens (Tz. 2.2.1) oder 

 
b) zugunsten einer Zahlung des Arbeitgebers auf ein Spendenkonto einer spende-

nempfangsberechtigten Einrichtung i. S. d. § 10b Abs. 1 Satz 2 EStG, 
 
bleiben diese Lohnteile bei der Feststellung des steuerpflichtigen Arbeitslohns au-
ßer Ansatz, wenn der Arbeitgeber die Verwendungsauflage erfüllt und dies doku-
mentiert. 
 
Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist im Lohnkonto aufzuzeichnen (§ 4 Abs. 2 
Nr. 4 Satz 1 LStDV). Auf die Aufzeichnung kann verzichtet werden, wenn stattdes-
sen der Arbeitnehmer seinen Verzicht schriftlich erteilt hat und diese Erklärung zum 
Lohnkonto genommen worden ist. 
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Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist nicht in der Lohnsteuerbescheinigung (§ 
41b Abs. 1 Satz 2 Nr.3 EStG) anzugeben. 
 
Die steuerfrei belassenen Lohnteile dürfen im Rahmen der Einkommensteuer-
veranlagung nicht als Spende berücksichtigt werden. 
 
 

3.  Umsatzsteuer 
 

3.1. Überlassung von Wohnraum 
 
3.1.1 Öffentliche Hand 
 

Für Nutzungsänderungen von Unternehmen der öffentlichen Hand im Zusammen-
hang mit der Bewältigung der Flutkatastrophe vom Juli 2021 wird gem. § 163 AO 
aus sachlichen Billigkeitsgründen bis zum 31. Dezember 2021 von der Besteuerung 
einer unentgeltlichen Wertabgabe nach § 3 Abs. 9a UStG und einer Vorsteuerkor-
rektur nach § 15a UStG abgesehen, wenn und soweit der Sachverhalt in einer Nut-
zung zur Bewältigung der Flutkatastrophe begründet ist. 
 
Diese Billigkeitsregelung ist auch auf Vorsteuern aus laufenden Kosten anzuwen-
den.  
 

Die Billigkeitsregelung ist auf in privater Rechtsform betriebene Unternehmen der öf-
fentlichen Hand entsprechend anzuwenden, sofern die Nutzungsüberlassung un-
entgeltlich erfolgt. 
 

3.1.2  Private Unternehmen 
 

Von der Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe und einer Vorsteuerkorrek-
tur nach § 15a UStG wird im Billigkeitswege ebenfalls befristet bis zum 31. Dezem-
ber 2021 abgesehen, wenn private Unternehmen Unterkünfte, die für eine umsatz-
steuerpflichtige Verwendung vorgesehen waren (Hotelzimmer, Ferienwohnungen 
o.ä.), unentgeltlich Personen zur Verfügung stellen, die infolge der Flutkatastrophe 
vom Juli 2021 obdachlos geworden sind oder als Helfer in den Krisengebieten tätig 
sind. 
 
Beabsichtigen diese Unternehmer bereits bei Bezug von Nebenleistungen (Strom, 
Wasser o.ä.) eine unentgeltliche Beherbergung von Flutopfern oder Helfern, wird 
ausnahmsweise unter den oben genannten Bedingungen und den weiteren Voraus-
setzungen des § 15 des Umsatzsteuergesetzes ebenfalls befristet bis 31. Dezember 
2021 zusätzlich im Billigkeitswege ein entsprechender Vorsteuerabzug für Vorsteu-
ern aus laufenden Kosten gewährt. Die folgende unentgeltliche Wertabgabe wird 
nach dem vorangegangenen Absatz im Billigkeitswege nicht besteuert. 
 

3.2.  Unentgeltliche Verwendung von dem Unternehmen zugeordneten Gegenstän-
den (Investitionsgütern) zur Suche und Rettung von Flutopfern, Beseitigung 
der Flutschäden 

 
Bei der unentgeltlichen Verwendung von dem Unternehmen zugeordneten Gegen-
ständen (Investitionsgütern), die zuvor zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug 
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berechtigt haben (z.B. die unentgeltliche Überlassung von Baufahrzeugen), zur Be-
wältigung der unwetterbedingten Schäden und Folgen der Flutkatastrophe vom Juli 
2021, die außerhalb des Unternehmens liegen, oder für den privaten Bedarf des 
durch die Unwetter betroffenen Personals, wird im Billigkeitswege befristet bis zum 
31. Oktober 2021 auf die Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe verzichtet. 
 

3.3. Unentgeltliche Erbringung einer sonstigen Leistung (z.B. Personalgestellung) 
 

Bei der unentgeltlichen Erbringung einer sonstigen Leistung durch den Unternehmer 
(z.B. Personalgestellung, Aufräumarbeiten mit eigenem Gerät und Personal) für 
Zwecke, die unmittelbar der Bewältigung der unwetterbedingten Schäden und Fol-
gen der Flutkatastrophe vom Juli 2021 dienen, die außerhalb des Unternehmens 
liegen, oder für den privaten Bedarf des durch die Unwetter betroffenen Personals, 
wird im Billigkeitswege befristet bis zum 31. Oktober 2021 auf die Besteuerung einer 
unentgeltlichen Wertabgabe verzichtet. 
 

3.4.  Herabsetzung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 2021 
 

Bei Unternehmen, die von der Flutkatastrophe betroffen sind, kann auf entspre-
chenden Antrag die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 2021 ggf. bis auf Null her-
abgesetzt werden, ohne dass die gewährte Dauerfristverlängerung durch die Erstat-
tung bzw. Festsetzung auf Null berührt wird. 
 

3.5.  Sachspenden 
 

Bei unentgeltlichen Zuwendungen aus einem Unternehmen nach § 3 Abs. 1b UStG, 
die 

 im Zeitraum vom 15. Juli 2021 bis 31. Oktober 2021 
erfolgen, wird aus Billigkeitsgründen auf eine Besteuerung verzichtet, wenn es sich 
bei den gespendeten Gegenständen um 

 Lebensmittel, 
 für den täglichen Bedarf notwendige Güter (insbesondere Hygieneartikel, 

Reinigungsmittel, Kleidung, Geschirr oder medizinische Produkte), 
 Tierfutter oder 
 zur unmittelbaren Bewältigung des Unwetterereignisses sachdienliche Wirt-

schaftsgüter (z.B. Pumpen, Werkzeug, Maschinen) 
 

handelt und 
 die Gegenstände den unmittelbar von der Flutkatastrophe betroffenen Men-

schen zugutekommen. 
 

Beabsichtigen Unternehmer bereits bei Bezug oder Herstellung der gespendeten 
Waren eine entsprechende unentgeltliche Weitergabe, wird unter den gleichen Be-
dingungen und den weiteren Voraussetzungen des § 15 UStG ein entsprechender 
Vorsteuerabzug im Billigkeitswege gewährt. 

 
 
4. Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke i.S.v. §§ 51ff. AO 
 

Handelt es sich bei den Zuwendungen um Schenkungen, können bei Vorliegen der 
entsprechenden Voraussetzungen Steuerbefreiungen nach § 13 ErbStG gewährt 
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werden. Hierunter fallen u. a. Zuwendungen an die in § 13 Absatz 1 Nummer 16 
ErbStG genannten Religionsgesellschaften, jüdische Kultusgemeinden, Körper-
schaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen. Ebenfalls fallen hierunter 
Zuwendungen, die ausschließlich kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen 
Zwecken gewidmet sind, sofern deren Verwendung zu diesem Zweck gesichert ist 
(§ 13 Absatz 1 Nummer 17 ErbStG). Unter diesen Voraussetzungen sind auch direkt 
an die hilfsbedürftigen Personen gerichtete Zuwendungen zur Hilfe im Zusammen-
hang mit den Unwetterereignissen im Juni und Juli 2021 von der Schenkungsteuer 
nach § 13 Absatz 1 Nummer 17 ErbStG befreit. Bei Zuwendungen zur Hilfe im Zu-
sammenhang mit den Unwetterereignissen im Juni und Juli 2021, die bis zum 31. 
Oktober 2021 nach § 13 Absatz 1 Nummer 17 ErbStG unmittelbar an Geschädigte 
zur Behebung der entstandenen Schäden geleistet werden, ist die Zweckwidmung 
und die Zwecksicherung zu unterstellen. 

 
 
 
 
Im Auftrag 
 


